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A llgem eine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen 

zur V erw endung im  G eschäftsverkehr gegenüber U nternehm ern 

A usgabe M ai 2011

 

1. G egenstand dieser Bedingungen 

1.1 D iese A llgem einen G eschäftsbedingungen 

(nachfolgend: „A G B“) regeln die Rechte und Pflichten 

für Lieferungen von Sachen (z. B. Produkte, G eräte, 

G esam tsystem e; nachfolgend: „Lieferungen“) und 

Leistungen (z. B. A ufstellung, M ontage, Kalibrierung, 

Instandsetzung; nachfolgend: „Leistungen“) der D V S 

D igital V ideo System s G m bH  (nachfolgend: „D V S“) 

gegenüber U nternehm ern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem  

Sonderverm ögen (nachfolgend: „Kunde“). D iese A G B 

sind Bestandteil des jew eiligen V ertrages, der durch die 

auf die Bestellung des Kunden folgende 

A uftragsbestätigung durch D V S zustande kom m t. Bei 

W idersprüchen zw ischen den Bestim m ungen der 

A uftragsbestätigung und diesen A G B gehen die 

Bestim m ungen der A uftragsbestätigung vor. 

A bw eichende oder ergänzende V ertragsbedingungen 

des Kunden sind ausgeschlossen; sie gelten auch dann 

nicht, w enn D V S nicht ausdrücklich w iderspricht.  

 

1.2 Für alle Lieferungen und/oder Leistungen gelten die 

V orschriften des V erbandes D eutscher Elektrotechniker 

(nachfolgend: „V D E“), sow eit sie für die Sicherheit der 

Lieferungen und/oder Leistungen in Betracht kom m en 

und diese A G B insow eit keine abw eichenden 

Regelungen vorsehen. A bw eichungen von den V D E 

sind zulässig, sow eit die gleiche Sicherheit auf andere 

W eise gew ährleistet ist.  

 

1.3 U nterlagen, z.B. A bbildungen, Zeichnungen, 

G ew ichtsangaben, Leistungsangaben in Prospekten, 

Kostenvoranschläge und D atenblättern etc. enthalten 

keine G arantien im  Sinne des § 443 BG B (Bürgerliches 

G esetzbuch), sondern Leistungsbeschreibungen. 

A bw eichungen, die durch eingetretenen Fortschritt 

begründet und gerechtfertigt sind, behält sich D V S auch 

nach Bestätigung des A uftrags vor. 

 

1.4 D er Kunde ist nicht berechtigt, die in vorstehender N r. 

1.3 bezeichneten U nterlagen ohne ausdrückliche 

vorherige schriftliche Zustim m ung von D V S zu 

reproduzieren, zu kopieren, D ritten zur V erfügung zu 

stellen oder anderw eitig w eiterzugeben oder diese 

U nterlagen in einer W eise zu verw enden, die den 

Interessen von D V S zuw iderläuft. Sofern der A uftrag 

D V S nicht erteilt w ird, sind die U nterlagen D V S auf 

V erlangen unverzüglich zurückzugeben. D ie Sätze 1 

und 2 gelten entsprechend für D V S durch den Kunden 

überlassene U nterlagen; die D V S überlassenen 

U nterlagen dürfen jedoch solchen D ritten zugänglich 

gem acht w erden, denen D V S zulässigerw eise die 

A usführung von Lieferungen und/oder Leistungen 

übertragen hat. 

2. Preise 

2.1 D ie Preise gelten für Lieferungen (für Leistungen siehe 

N r. 8) 

- innerhalb der Europäischen U nion Ex W orks, per 

Spediteur nach W ahl von D V S 

- außerhalb der Europäischen U nion Ex W orks, von 

D V S benannter O rt 

gem äß IN C O TERM S 2010, IC C  Publikation N r. 715 ED , 

sow eit die Regelungen dieser A G B keine von diesen 

abw eichende Regelungen vorsehen. 

D ie Preise verstehen sich in Euro (€), zuzüglich der 

U m satzsteuer in jew eils geltender gesetzlicher H öhe, 

sow eit eine solche anfällt. H inzu kom m en säm tliche 

Steuern, Zölle oder A bgaben sow ie Konsulats- bzw . 

Legalisierungsgebühren, die gegebenenfalls auch nach 

den Bestim m ungen eines anderen Rechts als des nach 

N r. 13.1 anw endbaren Rechts erhoben w erden. 

H andelsübliche V erpackung ist im  Preis inbegriffen, 

Kosten für V erpackung von A ntennen, A nlagen und 

System en und vom  Kunden gew ünschte Spezial-

verpackung w erden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

2.2 D ie Preise entsprechen der Kostenlage für D V S zum  

Zeitpunkt des V ertragsschlusses. Sollten bis zum  Tage 

der Lieferung/Leistungserbringung Kostenänderungen 

eintreten, behält sich D V S eine A ngleichung der Preise 

vor, sofern die Lieferungen und/oder die Erbringung der 

Leistungen vereinbarungsgem äß später als vier (4) 

M onate nach V ertragsabschluss erfolgen sollen.  

3. Eigentum svorbehalt 

3.1 D ie gelieferten Sachen (nachfolgend: 

„V orbehaltsw are“) bleiben Eigentum  von D V S bis zur 

Erfüllung säm tlicher, D V S gegen den Kunden aus der 

G eschäftsverbindung zustehender, Forderungen und 

A nsprüche (einschließlich etw aiger Saldoforderungen 

aus Kontokorrent), sow eit dies nach dem  Recht des 

Landes, in dessen G eltungsbereich sich die 

V orbehaltsw are vertragsgem äß befindet, zulässig ist. 

Lässt dieses Recht den Eigentum svorbehalt an der 

V orbehaltsw are nicht zu, gestattet jedoch den 

V orbehalt ähnlicher Rechte, so ist D V S berechtigt, diese 

Rechte geltend zu m achen. D er Kunde verpflichtet sich, 

alle M aßnahm en zum  Schutz des Eigentum s oder der 

Sicherheitsinteressen an der V orbehaltsw are zu 

unterstützen.  

3.2 Sow eit das Eigentum  von D V S an der V orbehaltsw are 

durch V erbindung m it einer anderen Sache erlischt, 

erw irbt D V S M iteigentum  an der neuen Sache im  

V erhältnis des W ertes der verbundenen V orbehaltsw are 

(Rechnungsendbetrag inklusive der U m satzsteuer) zu 

den anderen verbundenen Sachen im  Zeitpunkt der 

V erbindung. W ird die V orbehaltsw are in der W eise 

verbunden, dass die Sache des Kunden als H auptsache 

anzusehen ist, sind D V S und der Kunde sich bereits jetzt 

einig, dass der Kunde anteilsm äßig M iteigentum  an 

dieser Sache an D V S überträgt. D V S nim m t diese 

Ü bertragung an. Etw aige Kosten, die D V S in 

Zusam m enhang m it der D urchsetzung ihrer A nsprüche 

als M iteigentüm er entstehen, trägt der Kunde.  

3.3 Sow eit der W ert aller Sicherungsrechte, die D V S nach 

dieser N r. 3 zustehen, die H öhe aller gesicherten 

Forderungen und A nsprüche um  m ehr als zehn Prozent 

(10 % ) übersteigt, w ird D V S auf W unsch des Kunden 

einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte an der 

V orbehaltsw are freigeben; D V S darf jedoch die 

freizugebende V orbehaltsw are ausw ählen. 

3.4 D er Kunde ist berechtigt, die V orbehaltsw are im  

ordentlichen G eschäftsgang w eiterzuveräußern. D er 

Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der 

W eiterveräußerung der V orbehaltsw are m it allen 

N ebenrechten sow ie diejenigen Forderungen des 

Kunden bezüglich der V orbehaltsw are, die aus einem  

sonstigen Rechtsgrund gegen seine A bnehm er oder 

D ritte entstehen (insbesondere Forderungen aus 
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unerlaubter H andlung und A nsprüche auf 

V ersicherungsleistungen) und zw ar einschließlich 

säm tlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent in H öhe 

der D V S zustehenden Forderungen und A nsprüche an 

D V S ab. D V S nim m t die A btretung an.  

 

3.5 D er Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen 

Forderung berechtigt, solange er seine 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber D V S erfüllt. Bei 

Zahlungsverzug des Kunden ist D V S berechtigt, diese 

Einziehungserm ächtigung zu w iderrufen. D er Kunde 

darf diese Forderungen jedoch nicht abtreten, um  sie im  

W ege des Factoring einziehen zu lassen, es sei denn, er 

verpflichtet den Factor unw iderruflich dazu, die 

G egenleistung solange unm ittelbar an D V S zu 

bew irken, als noch Forderungen von D V S gegen den 

Käufer bestehen. 

 

3.6 Bei Pfändungen, Beschlagnahm en oder sonstigen 

V erfügungen oder Eingriffen D ritter hat der Kunde D V S 

unverzüglich zu benachrichtigen. Sofern der D ritte die 

D V S in diesem  Zusam m enhang entstehenden 

gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu 

erstatten verm ag, haftet hierfür der Kunde. 

 

3.7 Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, ist D V S zum  Rücktritt und zur 

Rücknahm e berechtigt; der Kunde ist zur H erausgabe 

verpflichtet.  

 

3.8 Sow eit die Lieferungen und/oder Leistungen aus 

Softw are bestehen, erlangt der Kunde kein Eigentum , 

sondern lediglich die in N r. 9 niedergelegten Rechte. 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1 A lle Zahlungen sind ohne jeden A bzug frei an D V S 

innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach 

Rechnungsdatum  zu leisten.  

 

4.2 Für A ufträge m it einem  G esam tw ert von über  

€ 150.000 netto sind bei A uftragserteilung dreißig 

Prozent (30% ) als A nzahlung zuzüglich anteiliger 

U m satzsteuer zu leisten. D ie A nzahlung ist von D VS 

nicht zu verzinsen.  

 

4.3 D V S behält sich vor, Zahlungssicherheiten und/oder 

V orauszahlungen zu verlangen. 

 

4.4 D er Kunde kann nur m it solchen Forderungen 

aufrechnen oder bezüglich solchen Forderungen ein 

Zurückbehaltungsrecht geltend m achen, die 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein 

Zurückbehaltungsrecht des Kunden w egen bestrittenen 

oder nicht rechtskräftig festgestellten G egenansprüchen 

aus anderen V ertragsverhältnissen w ird ausgeschlossen. 

D em  Kunden steht die G eltendm achung eines 

Zurückbehaltungsrechts nur w egen Forderungen zu, die 

aus dem selben V ertrag w ie die jew eilige 

G egenforderung von D V S herrühren. 

 

4.5 Kom m t der Kunde m it der Zahlung in V erzug, behält 

sich D V S, unter V orbehalt der G eltendm achung 

w eiterer Rechte, die Berechnung von Jahreszinsen in 

H öhe von acht (8) Prozentpunkten über dem  von der 

D eutschen Bundesbank bekanntgegebenen 

Basiszinssatz vor. 

 

4.6 A lle vereinbarten Preisnachlässe auf die im  V ertrag 

ausgew iesenen Preise, alle vereinbarten Rabatte gleich 

w elcher A rt entfallen ersatzlos, sofern der Kunde m it 

seinen Zahlungs- und A bnahm everpflichtungen ganz 

oder teilw eise gegenüber D V S in V erzug gerät. 

 

4.7 Zahlungsort ist H annover. 

5. Fristen für Lieferungen und/oder Leistungen 

5.1 D ie Einhaltung der Fristen für Lieferungen und/oder 

Leistungen durch D V S setzt die rechtzeitige und 

ordnungsgem äße Erfüllung aller V erpflichtungen durch 

den Kunden, insbesondere den rechtzeitigen Eingang 

säm tlicher vom  Kunden zu liefernden U nterlagen, 

G enehm igungen und Freigaben, die rechtzeitige 

Klarstellung und G enehm igung der Pläne sow ie die 

Einhaltung derjenigen sonstigen V erpflichtungen 

voraus, die für ordnungsgem äße und rechtzeitige 

Lieferungen und/oder Leistungen durch D V S 

erforderlich sind. W erden diese V oraussetzungen nicht 

rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 

entsprechend, zuzüglich einer angem essenen 

W iederanlauffrist. Sofern gem äß N r. 4.2 oder einer 

entsprechenden V ereinbarung der V ertragsparteien eine 

A nzahlung zu leisten ist, gilt vorstehender Satz 

entsprechend. 

 

5.2 D ie Fristen gelten bei Erfüllung der D V S obliegenden 

V erpflichtungen nach M aßgabe der gem äß N r. 2.1 

anw endbaren IN C O TERM S als eingehalten.  

 

5.3  Sow eit sich die Lieferungen und/oder Leistungen aus 

G ründen verzögern, die der Kunde zu vertreten hat, 

gelten die Fristen bei M eldung der Liefer- und 

Leistungsbereitschaft innerhalb der vereinbarten Fristen 

als eingehalten. 

 

5.4 Ist die N ichteinhaltung der Fristen für Lieferungen 

und/oder Leistungen auf höhere G ew alt, z.B. 

M obilm achung, Krieg, A ufruhr oder auf ähnliche 

Ereignisse, z.B. Streik, A ussperrung oder auf den Eintritt 

anderer unvorhersehbarer H indernisse zurückzuführen, 

so verlängern sich die Fristen entsprechend, zuzüglich 

einer angem essenen W iederanlauffrist. Zu Fällen 

höherer G ew alt gehören auch alle hoheitlichen V erfü-

gungen, w ie das N ichterteilen einer notw endigen 

behördlichen G enehm igung trotz ordnungsgem äßer 

A ntragstellung, Transportbeschränkungen und 

Beschränkungen des Energieverbrauchs, aber auch 

allgem einer M angel an Rohstoffen und 

V ersorgungsgütern, sow ie sonstige G ründe w ie die 

N icht- oder Spätbelieferung durch Lieferanten, die D V S 

nicht zu vertreten hat.  

 

5.5 Kom m t D V S ausschließlich durch eigenes V erschulden 

in V erzug, kann der Kunde ab der dritten vollendeten 

W oche für jede w eitere vollendete W oche – sofern er 

nachw eist, dass ihm  aus der V erzögerung Schaden 

erw achsen ist – eine V erzögerungsentschädigung für 

jede w eitere vollendete W oche der V erspätung von null 

Kom m a fünf Prozent (0,5% ) bis zur H öhe von im  

G anzen fünf Prozent (5% ) vom  W erte des verzögerten 

Teiles der Lieferungen und/oder Leistungen verlangen.   

 

5.6 Sow ohl A nsprüche des Kunden auf Ersatz des 

V erzögerungsschadens w egen V erzugs m it der 

Lieferung und/oder Leistung als auch w eitere 

Schadensersatzansprüche, die insgesam t über die in N r. 

5.5 genannte G renze in H öhe von fünf Prozent (5% ) 

hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, 

auch nach A blauf einer D V S etw a gesetzten N achfrist 

zur Lieferung, ausgeschlossen.  

 

5.7  V om  V ertrag kann der Kunde im  Rahm en der 

gesetzlichen Bestim m ungen nur zurücktreten, w enn der 

V erzögerungsschaden die in N r. 5.6 genannte 

O bergrenze von fünf Prozent (5% ) erreicht hat.  

 

5.8 D er Kunde ist verpflichtet, auf V erlangen von D V S 

innerhalb einer angem essenen Frist  zu erklären, ob er 

w egen V erzugs der Lieferungen und/oder Leistungen 

vom  V ertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt 

der Leistung oder Schadensersatz neben der Leistung 

verlangt oder auf der Lieferung und/oder Leistung 

besteht. A nsprüche aus V erzug verjähren innerhalb von 
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sechs (6) M onaten ab Entstehung und Kenntnis oder 

grob fahrlässiger U nkenntnis des Kunden.  

 

5.9 W ird der V ersand oder die Zustellung auf W unsch des 

Kunden (oder sonstigen, im  V erantw ortungsbereich des 

Kunden liegenden G ründen) verzögert, so kann dem  

Kunden, beginnend ab dem  ersten Tag nach A nzeige 

der V ersandbereitschaft, Lagergeld in H öhe von null 

Kom m a fünf Prozent (0,5% ) des Rechnungsbetrags für 

jeden angefangenen M onat berechnet w erden; das 

Lagergeld w ird auf höchstens fünf Prozent (5% ) des 

Rechnungsbetrages begrenzt. D er N achw eis höherer 

oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 

V ertragsparteien unbenom m en. 

6. Lieferung / A bnahm e 

6.1 D ie vertragsm äßigen Lieferungen und/oder Leistungen 

sind – auch w enn sie unw esentliche M ängel aufw eisen 

– vom  Kunden entgegenzunehm en bzw . abzunehm en, 

w enn eine A bnahm e vereinbart ist. 

 

6.2 V orzeitige Lieferung sow ie Teillieferungen sind zulässig, 

sow eit sie dem  Kunden zum utbar sind. 

 

6.3 Sow eit eine A bnahm e vereinbart ist und D V S nach 

Fertigstellung die A bnahm e der vertragsm äßigen 

Lieferungen und/oder Leistungen verlangt, hat der 

Kunde sie unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 

von zw ei (2) W ochen vorzunehm en. Sow eit der Kunde 

nicht fristgem äß eine A bnahm e durchführt oder diese 

unberechtigt verw eigert, so gilt die A bnahm e als 

erfolgt. D ie A bnahm e gilt gleichfalls als erfolgt, w enn 

die Lieferungen – gegebenenfalls nach A bschluss einer 

vereinbarten Testphase – in G ebrauch genom m en 

w orden sind. 

7. G efahrübergang 

D ie G efahr geht auf den Kunden über: 

7.1 bei (Teil-)Lieferungen ohne Leistungen gem äß den in 

N r. 2.1 m aßgebenden IN C O TERM S;  

 

7.2 bei (Teil-)Lieferungen m it Leistungen am  Tage der 

Ü bernahm e durch den Kunden; sow eit ein Probebetrieb 

vereinbart ist, nach m ängelfreiem  Probebetrieb. 

V orausgesetzt w ird dabei, dass der Probebetrieb bzw . 

die Ü bernahm e unverzüglich an die betriebsbereite 

A ufstellung oder M ontage anschließt. A ndernfalls geht 

die G efahr bereits m it der betriebsbereiten A ufstellung 

oder M ontage auf den Kunden über.  

 

7.3 für die Zeitspanne, um  die der V ersand, die Zustellung, 

der Beginn oder die D urchführung der V ertragsleistung 

auf W unsch des Kunden oder aus von ihm  zu 

vertretenden G ründen verzögert w ird 

(A nnahm everzug). Jedoch ist D V S bereit, auf W unsch 

und Kosten des Kunden die von ihm  verlangten 

Sicherungsm aßnahm en zu treffen. 

8. Leistungen  

8.1 Für die Berechnung von Leistungen gilt die 

D ienstleistungspreisliste von D V S in der jew eils gültigen 

Fassung. Ergänzend und vorrangig gelten die 

Zusätzlichen Bedingungen für Leistungen in D VS 

D ienstleistungszentren und am  Standort des Kunden 

von D V S in der jew eils gültigen Fassung.  

 

8.2 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und w erden 

nach gesonderter V ereinbarung erstellt. D ie Kosten für 

die Erstellung sind im  Preis enthalten, sow eit nicht 

anders vereinbart, und w erden nur dann gesondert in 

Rechnung gestellt, sofern der A uftrag für die Leistung 

nicht erteilt w ird.  

 

8.3 V or Beginn der Leistungserbringung m üssen die vom  

Kunden beizustellenden Liefergegenstände vollständig, 

d.h. einschließlich der Zubehörteile und, w enn es sich 

um  Frem dfabrikate handelt, auch einschließlich der 

Bedienungsanleitungen, Beschreibungen und Stücklisten 

sich am  vereinbarten O rt befinden. Kosten für die H in- 

und Rücksendungen erfolgen zu Lasten und auf G efahr 

des Kunden. A lle vom  Kunden zu erfüllenden 

V orarbeiten m üssen vor Beginn des A ufbaus so w eit 

fortgeschritten sein, dass die Leistungen sofort nach der 

A nkunft des von D V S eingesetzten Personals begonnen 

und ohne U nterbrechung durchgeführt w erden können.  

 

8.4 A lle H ilfsm annschaften, D V S-branchenfrem de 

N ebenarbeiten, Bedarfsgegenstände und -stoffe, 

Betriebskraft, W asser, A nschlüsse und Zuleitungen, 

Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, geeignete 

Räum lichkeiten (einschließlich solcher zur 

M ateriallagerung) sind in der erforderlichen G üte und 

Eignung vom  Kunden rechtzeitig und auf eigene Kosten 

zu beschaffen und rechtzeitig zu stellen. Behördliche 

G enehm igungen, hierunter auch solche für 

Personenaufenthalte, sind ebenfalls vom  Kunden 

rechtzeitig und auf eigene Kosten zu beschaffen und 

ortsspezifische U nfallverhütungsvorschriften sind 

bekannt zu geben. 

 

8.5 V or Beginn der Leistungserbringung hat der Kunde alle 

notw endigen A ngaben über die Lage verdeckt 

geführter Leitungen sow ie die erforderlichen statischen 

A ngaben unaufgefordert zur V erfügung zu stellen.  

 

8.6 Es bleibt D V S überlassen zu entscheiden, w o die 

Leistungen erbracht w erden, sow eit die Leistungen 

nicht nur an einem  O rt erbracht w erden können. 

 

8.7 V erzögert sich die A usführung der Leistungen durch 

U m stände, insbesondere auf der Baustelle bzw . am  

Einsatzort, ohne V erschulden von D V S, so hat der 

Kunde D V S säm tliche daraus entstehenden Kosten, 

hierunter die Kosten für W artezeit und w eitere 

erforderliche Reisen des Personals zu tragen.  

9. Softw are  

9.1 D V S räum t dem  Kunden das nicht ausschließliche Recht 

ein, die vertragsgegenständlichen C om puterprogram m e 

und die dazugehörige D okum entation 

(C om puterprogram m e und dazugehörige 

D okum entation gem einsam  „Softw are“) ausschließlich 

für den Betrieb der dafür vorgesehenen oder 

m itgelieferten H ardw are zu nutzen. D as N utzungsrecht 

ist auf den vereinbarten Zeitraum  begrenzt, in 

Erm angelung einer solchen V ereinbarung ist das 

N utzungsrecht zeitlich unbefristet. D as N utzungsrecht 

an der Softw are um fasst insbesondere w eder das Recht 

zur Ü bersetzung, V erm ietung, V erleihung, 

U nterlizenzierung, noch das Recht zur V erbreitung, 

öffentlichen W iedergabe und O nline-Zur-V erfügung-

Stellung an D ritte außerhalb des U nternehm ens des 

Kunden. Ferner um fasst das N utzungsrecht nicht das 

Recht zur V ervielfältigung, sow eit diese nicht für den 

Betrieb der dafür vorgesehenen oder m itgelieferten 

H ardw are oder zur A nfertigung einer Sicherheitskopie 

erforderlich ist. V orbehaltlich anderslautender 

zw ingender gesetzlicher oder schriftlicher vertraglicher 

Regelungen ist der Kunde nicht befugt, die Softw are 

ganz oder teilw eise zu bearbeiten, zu dekom pilieren, zu 

disassem blieren oder anderw eitig zur Erlangung des 

Q uellcodes zurück zu entw ickeln. 

 

9.2 D V S räum t dem  Kunden – bei V orliegen eines w ichtigen 

G rundes w iderrufliche – Recht ein, das dem  Kunden 

eingeräum te N utzungsrecht an der Softw are auf D ritte 

zu übertragen. D er Kunde darf das N utzungsrecht an 

der Softw are jedoch nur zusam m en m it der H ardw are, 

die er zusam m en m it der Softw are von D V S erw orben 

hat oder für die die Softw are von D V S vorgesehen ist, 

auf D ritte übertragen. In diesem  Falle w ird der Kunde 

dem  D ritten die vorstehenden V erpflichtungen und 

Beschränkungen auferlegen.  
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9.3 D ie Ü berlassung der Softw are erfolgt ausschließlich in 

m aschinenlesbarer Form  (object code) und ohne 

Q uellcode (source code) und Q uellcodedokum entation. 

 

9.4 A lle sonstigen Rechte an der Softw are verbleiben bei 

D V S. 

 

9.5 Sow eit dem  Kunden Softw are überlassen w ird, für die 

D V S nur ein abgeleitetes N utzungsrecht besitzt und die 

keine O pen Source Softw are ist (Frem dsoftw are), gelten 

zusätzlich und vorrangig vor den Bestim m ungen dieser 

N r. 9, auch für das V erhältnis zw ischen D V S und dem  

Kunden, die zw ischen D V S und ihrem  Lizenzgeber 

vereinbarten N utzungsbedingungen. Falls und sow eit 

dem  Kunden O pen Source Softw are überlassen w ird, 

gelten vorrangig vor den Bestim m ungen dieser N r. 9 die 

N utzungsbedingungen, denen die O pen Source 

Softw are unterliegt. D V S überlässt dem  Kunden 

zum indest auf V erlangen den Q uellcode, sow eit diese 

N utzungsbedingungen für die O pen Source Softw are 

eine H erausgabe des Q uellcodes verlangen. D V S w ird 

an geeigneter Stelle auf das V orhandensein und die 

N utzungsbedingungen überlassener Frem dsoftw are 

einschließlich O pen Source Softw are hinw eisen sow ie 

die N utzungsbedingungen zugänglich m achen.  

10. H aftung für Sachm ängel  

10.1 Sofern Lieferungen und/oder Leistungen einen 

Sachm angel aufw eisen, w erden sie nach W ahl von 

D V S unentgeltlich nachgebessert, neu geliefert oder 

neu erbracht (nachfolgend: „N acherfüllung“), sofern 

dessen U rsache bereits im  Zeitpunkt des 

G efahrübergangs gem äß N r. 7 vorlag.  

 

10.2 Sachm ängelansprüche des Kunden verjähren in zw ölf 

(12) M onaten, gerechnet vom  Zeitpunkt der 

A blieferung gem äß N r. 2.1 und 5.2 bzw . der 

A bnahm e gem äß N r. 6. 

D ies gilt nicht, sow eit das G esetz längere Fristen 

gem äß §§ 438 A bs. 1 N r. 2 (Bauw erke und Sachen für 

Bauw erke) und 634 a A bs. 1 N r. 2 (Baum ängel) BG B 

vorschreibt sow ie in Fällen von V orsatz, arglistigem  

V erschw eigen des M angels oder des N ichteinhaltens 

einer Beschaffenheitsgarantie.  

 

10.3 D er Kunde hat Sachm ängel gegenüber D V S 

unverzüglich schriftlich und detailliert zu rügen. 

Erfolgte die M ängelrüge zu U nrecht, ist D V S 

berechtigt, die ihr entstandenen A ufw endungen vom  

Kunden ersetzt zu verlangen. 

 

10.4 D V S ist stets G elegenheit zur zw eim aligen 

N acherfüllung innerhalb angem essener Frist zu 

gew ähren. Schlägt diese N acherfüllung fehl, kann der 

Kunde unbeschadet etw aiger Schadens-

ersatzansprüche gem äß N r. 12 vom  V ertrag 

zurücktreten oder die V ergütung m indern.  

 

10.5 Sachm ängelansprüche bestehen nicht bei nur 

unerheblicher A bw eichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit und/oder bei nur unerheblicher 

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.  

 

10.5.1 Sachm ängelansprüche bestehen ferner nicht bei 

Schäden, die nach dem  G efahrübergang entstehen 

(z.B. infolge fehlerhafter oder nachlässiger 

Behandlung, überm äßiger Beanspruchung, 

ungeeigneter Betriebsm ittel, m angelhafter 

Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes) oder bei 

natürlicher A bnutzung der Sachen. 

 

10.5.2 D arüber hinaus kann der Kunde auch keine 

Sachm ängelansprüche für Schäden geltend m achen, 

sow eit diese auf G rund besonderer äußerer - w ie 

z.B. chem ischer, elektrochem ischer, elektrischer und 

atm osphärischer - Einflüsse nach G efahrübergang 

entstehen, die nach dem  V ertrag nicht vorausgesetzt 

sind. 

 

10.5.3 W erden vom  Kunden oder von D ritten Ä nderungen 

oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom m en, so 

bestehen für diese und die daraus entstehenden 

Folgen ebenfalls keine Sachm ängelansprüche.  

 

10.6 Zum  Zw ecke der N acherfüllung erforderlicher 

A ufw endungen – insbesondere Transport-, W ege-, 

A rbeits- und M aterialkosten – trägt D V S nur insow eit, 

als die gelieferte Sache nicht entgegen ihres 

bestim m ungsgem äßen G ebrauchs an einen anderen 

O rt als den Lieferort verbracht w orden ist. Sofern die 

Sache nach ihrem  bestim m ungsgem äßen G ebrauch an 

einen anderen O rt als den Lieferort verbracht w orden 

ist, trägt D V S nur diejenigen A ufw endungen, die 

entstanden w ären, w enn der Kunde diese V erbringung 

unterlassen hätte; die darüber hinaus gehenden, durch 

die V erbringung verursachten Kosten der 

N acherfüllung trägt in diesem  Fall der Kunde. 

 

10.7 Softw are 

A ls Sachm angel der Softw are gelten nur vom  Kunden 

nachgew iesene und reproduzierbare A bw eichungen 

von der Spezifikationen. Ein Sachm angel liegt jedoch 

nicht vor, w enn er in der dem  Kunden zuletzt 

überlassenen V ersion der Softw are nicht auftritt und 

deren V erw endung für den Kunden zum utbar ist. 

Ferner bestehen keine Sachm ängelansprüche des 

Kunden, w enn der Sachm angel auf einem  der 

folgenden U m stände beruht: (i) Inkom patibilität der 

Softw are m it der vom  Kunden verw endeten 

D atenverarbeitungsum gebung, (ii) Benutzung der 

Softw are zusam m en m it von D ritten gelieferter 

Softw are, sofern dies nicht in der D okum entation von 

D V S ausdrücklich vorgesehen oder anderw eitig von 

D V S schriftlich gestattet w ird; (iii) unsachgem äße 

Pflege der Softw are durch den Kunden oder D ritte. 

 

10.8 W eitergehende A nsprüche w egen Sachm ängeln sind 

ausgeschlossen.  

11. H aftung für Rechtsm ängel / V erletzung gew erblicher 

Schutzrechte  

11.1 D V S ist verpflichtet die Lieferungen und/oder 

Leistungen lediglich im  Land des Lieferortes frei von 

Rechtsm ängeln, z.B. gew erblichen Schutzrechten und 

U rheberrechten D ritter (nachfolgend: „Schutzrechte“) 

zu erbringen. Sofern ein D ritter w egen der V erletzung 

von Schutzrechten durch von D V S erbrachte, 

vertragsgem äß genutzte Lieferungen und/oder 

Leistungen gegen den Kunden berechtigte A nsprüche 

erhebt, haftet D V S gegenüber dem  Kunden innerhalb 

der in N r. 10.2 bestim m ten Frist w ie folgt:  

 

11.1.1 D V S w ird nach eigener W ahl und auf eigene Kosten 

für die betreffenden Lieferungen und/oder 

Leistungen entw eder ein N utzungsrecht erw irken, 

diese so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 

w ird, oder austauschen.  

 

11.1.2 Ist dies D V S nicht zu angem essenen Bedingungen 

m öglich, stehen dem  Kunden die gesetzlichen 

Rücktritts- oder M inderungsrechte sow ie 

Schadensersatz nach M aßgabe der N r. 12 zu.  

11.1.3 D ie vorstehend genannten V erpflichtungen von D V S 

bestehen nur, sow eit der Kunde D V S über die vom  

D ritten geltend gem achten A nsprüche unverzüglich 

schriftlich verständigt, eine V erletzung nicht 

anerkennt und D V S alle A bw ehrm aßnahm en und 

V ergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt 

der Kunde die N utzung der Lieferungen oder 

Leistungen w egen der Erhebung von A nsprüchen 

durch D ritte ein, hat er – etw a durch ausdrücklichen 

H inw eis an den D ritten – sicherzustellen, dass m it 
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der N utzungseinstellung kein A nerkenntnis einer 

Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

 

11.2 A nsprüche des Kunden w egen Rechtsm ängeln sind 

ausgeschlossen, sow eit er die Schutzrechtsverletzung 

zu vertreten hat. 

 

11.3 A nsprüche des Kunden sind ausgeschlossen, sow eit 

die Schutzrechtsverletzung durch spezielle V orgaben 

des Kunden, durch eine von D V S nicht voraussehbare 

A nw endung oder dadurch verursacht w ird, dass die 

Lieferungen und/oder Leistungen vom  Kunden 

verändert oder zusam m en m it nicht von D V S 

gelieferten Produkten eingesetzt w erden. 

 

11.4 W eitergehende A nsprüche w egen Rechtsm ängeln sind 

ausgeschlossen.  

 

12. H aftung  

12.1 D V S haftet unbeschränkt für vorsätzlich verursachte 

Schäden, für schriftlich abgegebene G arantien sow ie 

bei schuldhafter V erletzung von Leben, Leib und 

G esundheit. D ie H aftung gem äß den jew eils 

anw endbaren gesetzlich zw ingenden produkt-

haftungsrechtlichen V orschriften bleibt unberührt. 

 

12.2 Im  Ü brigen ist die H aftung von D V S gegenüber dem  

Kunden – gleich aus w elchem  Rechtsgrund 

einschließlich V erzug (N r. 5.5) – auf insgesam t 

fünfzehn Prozent (15% ) der vereinbarten V ergütung, 

beschränkt.  

 

12.3 U nbeschadet der H aftung gem äß N r. 12.1 sow ie N r. 

5.5 haftet D V S nicht für V erm ögens- oder 

Folgeschäden, für Schadensersatz aus entgangenem  

G ew inn, Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung, 

vertragliche A nsprüche D ritter, entgangene 

N utzungen, Finanzierungsaufw and, Zinsverluste und 

A nsprüche aus einem  getätigtem  D eckungskauf sow ie 

V erlust von D aten, Inform ationen und Program m en 

infolge eines Softw are-Fehlers.  

 

12.4 V orbehaltlich der gesetzlich zw ingenden H aftung (N r. 

12.1) beträgt die V erjährungsfrist etw aiger 

H aftungsansprüche zw ölf (12) M onate ab Entstehung 

und Kenntnis oder grob fahrlässiger U nkenntnis des 

Kunden. N r. 10.2 bleibt hiervon unberührt. 

 

12.5 Eine w eitergehende H aftung seitens D V S ist 

ausgeschlossen. 

13. A nw endbares Recht / G erichtsstand 

13.1 Für die vertraglichen Beziehungen zw ischen D V S und 

dem  Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht unter 

A usschluss kollissionsrechtlicher Regelungen. D ie 

A nw endung des Ü bereinkom m ens der V ereinten 

N ationen über V erträge über den internationalen 

W arenkauf (C ISG ) ist ausgeschlossen. 

 

13.2 Bei allen aus dem  V ertragsverhältnis m ittelbar oder 

unm ittelbar sich ergebenden Streitigkeiten w ird 

H annover als ausschließlicher G erichtsstand vereinbart, 

sow eit der Kunde Kaufm ann, eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sonderverm ögen ist. D V S ist jedoch auch berechtigt, 

am  Sitz des Kunden zu klagen. 

14. V erbindlichkeit des V ertrages 

14.1 D er V ertrag bleibt bei rechtlicher U nw irksam keit 

einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. 

D ies gilt nicht, w enn das Festhalten an dem  V ertrag 

eine unzum utbare H ärte für eine Partei darstellen 

w ürde. 

 

14.2 A lle vertraglichen V ereinbarungen – einschließlich 

Schriftform . D ieses Form erfordernis kann nur 

schriftlich abbedungen w erden. 


